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Apostolische Nuntiatur in München, durch die
Zensur gestörter Postverkehr

Zwar erlaubte das Kriegszustandsrecht des Ersten Weltkriegs die tief

in die verfassungsmäßigen Freiheitsrechte einschneidende Briefzensur

nicht de jure, sie wurde jedoch durch die Militärbehörden durchgeführt.

Schließlich wurde die Briefzensur im Kriegsfall als Maßnahme des

übergesetzlichen Notstands staatsrechtlich als notwenig erachtet.

Die diplomatische Post, zu der auch die Korrespondenz der Nuntiatur

zählte, war von der Briefzensur ausgeschlossen. Dennoch wurde

die Post der Nuntiatur teilweise geöffnet. Lorenzo Schioppa sandte

diesbezüglich eine Beschwerde an die bayerische Regierung. Der

bayerische Minister des Äußeren, Georg Graf von Hertling, bedauerte

in seinem Schreiben an Pacelli vom 25. September 1917, dass ein

Brief an den Nuntius von der Zensurstelle geöffnet worden war. Bei

der Prüfung des Falles sei einwandfrei festgestellt worden, dass es

sich um ein "Versehen eines Prüfers" gehandelt habe, "der infolge der

Unübersichtlichkeit des Umschlages nicht sogleich erkannte, daß der

Brief an Euer Exzellenz gerichtet war und nicht geöffnet werden durfte."
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